
ISSN 0174-478 X 321

2006 Ausgegeben Stuttgart, Montag, 20. November 2006 Nr. 13

Tag I N H A LT Seite

7. 11. 06 Verordnung der Landesregierung zur Übertragung einer Ermächtigung nach § 8 Abs. 3 des Berufs-
kraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

8. 10. 06 Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Verordnung über die Stundentafel der Real-
schule  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

20. 10. 06 Verordnung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zur vollständigen Aufhebung der
Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum und des Wissenschaftsministe-
riums über die Gebühren der Staatlichen Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt
Augustenberg und der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie der Universität Hohenheim  . . 322

20. 10. 06 Verordnung des Wirtschaftsministeriums über die Festsetzung der Gebührensätze für öffentliche Leis-
tungen der staatlichen Behörden für den Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums (Gebührenver-
ordnung Wirtschaftsministerium – GebVO WM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

24. 10. 06 Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der Abiturverordnung Gymnasien der Normalform 344
24. 10. 06 Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Ausführung des Landeshochschulgebührengesetzes

(Studiengebührenverordnung – StudGebVO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
27. 10. 06 Verordnung des Wirtschaftsministeriums über Zuständigkeiten nach der Handwerksordnung . . . . . 348
9. 11. 06 Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Änderung der Vergabeverordnung ZVS  . . . . . . . 348
2. 10. 06 Verordnung des Regierungspräsidiums Freiburg über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet »Yacher

Zinken«  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
6. 10. 06 Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart über das Naturschutzgebiet »Brünneleswiesen« und

das Landschaftsschutzgebiet »Brenztalaue beim Brünneleskopf«  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
31. 10. 06 Verordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart über das Naturschutzgebiet »Ellwanger Schloss-

weiher und Umgebung«  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
––– Berichtigung des Gesetzes zur Änderung des Steuerberaterversorgungsgesetzes vom 16. Oktober 2006

(GBl. S. 293)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

GESETZBLATT
FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

Verordnung der Landesregierung
zur Übertragung einer Ermächtigung
nach § 8 Abs. 3 des Berufskraftfahrer-

Qualifikations-Gesetzes

Vom 7. November 2006

Auf Grund von § 8 Abs. 3 des Berufskraftfahrer-Quali-
fikations-Gesetzes (BKrFQG) vom 14. August 2006
(BGBl. I S.1958) wird verordnet:

Artikel 1

Die Ermächtigung der Landesregierung nach § 8 Abs. 3
BKrFQG, durch Rechtsverordnung die für die Durch-
führung dieses Gesetzes zuständigen Behörden zu be-
stimmen, wird auf Grund der Delegationsermächtigung
des § 8 Abs. 3 Satz 2 BKrFQG auf das Innenministerium
übertragen. In der zu erlassenden Zuständigkeitsverord-
nung kann das Innenministerium auch die Zuständigkeit

anderer Landesministerien nach deren jeweiliger vor-
heriger Zustimmung bestimmen; dies gilt auch für die
Regelung von Einvernehmensvorbehalten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in
Kraft.
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